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Sachverhalt 
Am 09. Juni 2024 ist die neue Kommunalverfassung KV M-V in Kraft getreten. 
Mit der Neufassung der KV M-V wird die Verteilung der Ausschusssitze auf die Fraktionen 
und Zählgemeinschaften neu geregelt. Die bisherige Verhältniswahl wird durch das 
Zuteilungs- und Benennungsverfahren ersetzt (hierzu § 32 a KV M-V). 
Die Ausschussbesetzung erfolgt unter maßgeblicher Mitwirkung der Fraktionen und 
Zählgemeinschaften. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die sich keiner 
Gruppe angeschlossen haben, nehmen an dem Zuteilungs- und Benennungsverfahren nicht 
teil! 
 
In § 9 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Selmsdorf vom 11.11.2015 ist 
Folgendes geregelt: „Soweit eine Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl erfolgt, 
wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, 
dass die Stimmen für die Wahlvorschläge jeweils mit der Anzahl der zu wählenden Sitze 
multipliziert und durch die Anzahl der abgegebenen Stimmen dividiert werden. (…)“ 
(= Verfahren nach Hare Niemeyer) 
(Die Geschäftsordnung ist der Vorlage als Anlage beigefügt.) 
 
Da es im Rahmen der Ausschussbesetzung keine „Wahlen“ mehr gibt, ist eine Anpassung 
der Geschäftsordnung notwendig. 
 
Für die Besetzung eines Ausschusses nach dem neuen Zuteilungs- und 
Benennungsverfahren empfiehlt der Städte- und Gemeindetag M-V e.V. ausdrücklich die 
Anwendung des d’Hondtschen Verfahrens, da bei diesem Rechensystem insbesondere die 
Verteilung der Sitze für sachkundige Einwohner deutlich leichter handzuhaben ist. 
Die Anwendung ist gemäß § 32 a Abs. 8 KV M-V in der Geschäftsordnung zu regeln. 
 
Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung – angelehnt an das Muster des STGT 
M-V – ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Weitere mögliche Änderungen der Geschäftsordnung sollten in einem nächsten Schritt (nach 
der Konstituierung der Gemeindevertretung) erarbeitet und beraten werden. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt die 1. Änderung der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung Selmsdorf. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

keine 
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Anlage/n 
1 GO GV Selmsdorf (öffentlich) 

 
2 1. Änd. GO GV Selmsdorf (öffentlich) 
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1. Änderung 
der Geschäftsordnung 

der Gemeindevertretung Selmsdorf 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf hat auf Grundlage des § 22 Abs. 6 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Neufassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270) am ________ nachfolgende 1. 
Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Selmsdorf beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen der Geschäftsordnung 

 
§ 9 Abs. 4 wird gestrichen 
 
 
Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 
 

§ 9 a 
Zuteilungs- und Benennungsverfahren 

 
(1) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen 

bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der jeweiligen 
Fraktion oder Zählgemeinschaft nacheinander durch 1, 2, 3, 4, 5, usw. geteilt wird und die 
Sitzverteilung nach den so ermittelten Höchstzahlen erfolgt (s. Anlage zur GO – 
Rechenbeispiel d‘Hondt). Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. Die Sitze der 
sachkundigen Einwohner/innen werden zuerst verteilt. Es ist zulässig, dass Fraktionen und 
Zählgemeinschaften untereinander ihre Sitze für sachkundige Einwohner/innen gegen 
Sitze für Gemeindevertreter/innen tauschen und umgekehrt. Dafür ist eine Erklärung von 
beiden Tauschpartnern an die / den Vorsitzende/n zu richten. 

 
(2) Die Losverfahren werden von der / dem Vorsitzenden durchgeführt. Dies geschieht in 

öffentlicher Sitzung. Danach teilt die / der Vorsitzende den Fraktionen und 
Zählgemeinschaften mit, wie viele Sitze und in welcher Zusammensetzung sie die 
Gremien zu besetzen haben. Die Fraktion- und Zählgemeinschaften erklären darauf 
innerhalb von zwei Wochen gegenüber der / dem Vorsitzenden, mit welchen Personen sie 
die ihnen zugeteilten Sitze besetzen. 

 
(3) Die Fraktion- und Zählgemeinschaften haben jede personelle Veränderung innerhalb von 

einer Woche der / dem Vorsitzenden mitzuteilen. 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Selmsdorf tritt mit Beschluss 
der Gemeindevertretung vom __________ in Kraft. 
 
 
Selmsdorf, den __________________ 
 
 
 
____________________ 
Kreft       (Dienstsiegel) 
Bürgermeister 
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Anlage zur Änderung der Geschäftsordnung 
 
 
- Das Höchstzahlverfahren nach d’Hondt - 
 
hier: Rechenbeispiel (vom STGT M-V e.V.) 
 
 
Es soll ein Ausschuss mit neun Sitzen besetzt werden, davon 4 sachkundige 
Einwohner/innen. Es sind in der Gemeindevertretung vier Fraktionen A, B, C und D vertreten. 
Von den abgegebenen 45 Mitgliedern entfallen auf die Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften: 
 

A:  17 Mitglieder 
B:  11 Mitglieder 
C:  9 Mitglieder 
D:  8 Mitglieder 
 

Die Berechnung der Sitze im Ausschuss ist in nachfolgender Tabelle ersichtlich, wobei die 
Zahl in der Klammer die Reihenfolge der Sitze zeigt: 
 
 

A B C D 
Teiler Höchst- 

zahl 
Sitz- 
Nr. 

Höchst- 
zahl 

Sitz- 
Nr. 

Höchst- 
zahl 

Sitz- 
Nr. 

Höchst- 
zahl 

Sitz- 
Nr. 

1 17 (1) 11 (2) 9 (3) 8 (5) 
2 8,5 (4) 5,5 (7) 4,5 (8)   
3 5,66 (6) 3,66  3    
4 4,25 (9)       

Ausschuss- 
sitze 

4 
(2+2) 

2 
(1+1) 

2 
(1+1) 

1 
Gemeinde- 
vertreter/in 

 
 
Die Sitze 1-4 sind den sachkundigen EinwohnerInnen vorbehalten. Hier kann zwischen 
sachkundigen EinwohnerInnen und GemeindevertreterInnen der Fraktionen und 
Zählgemeinschaften getauscht werden. 
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